
Hessische Landesfeuerwehrschule

Netzersatzanlagen

Einspeisemöglichkeiten in Feuerwehrhäusern

Bereits bei der Schneekatastrophe im 
Münsterland im Jahr 2005 hat sich he-
rausgestellt, wie anfällig die Energie-
versorgungsnetze sind. Betroffen von 
dem mehrtägigen Stromausfall wa-
ren laut Aussagen der RWE AG rund 
250.000 Menschen in insgesamt 25 
Gemeinden. Vor allem Privathaushal-
te waren auf  eine derartige Situation 
nicht oder nur schlecht vorbereitet und 
hatten große Probleme, die  Grundver-
sorgung (Beleuchtung, Kochen, Hei-
zung oder Kommunikation) aufrecht zu 
erhalten.

Sollte die Energieversorgung zusam-
menbrechen, sind große Teile der 
Bevölkerung auf externe Hilfe ange-
wiesen. Auf Hilfeersuchen in diesen 
Bereichen müssen die Feuerwehren 
vorbereitet sein. Zum Einen wird es 
notwendig sein, die Grundversor-
gung aufrecht zu erhalten, zum Ande-
ren einen „Melde- und Sammelkopf“ 
innerhalb der örtlichen  Zuständigkeit 
zu bilden. Dafür bieten sich die Feuer-
wehrhäuser an.

Die derzeit gültige Norm für Feuer-
wehrhäuser (DIN 14092-1:2001-10) 
fordert, dass bei Feuerwehrhäusern, 
die über keine Notstromversorgung 
verfügen, eine Fremdeinspeisung 
vorzusehen ist. Über diese Fremdein-
speisung müssen die für den Betrieb 

des Gebäudes erforderlichen Ein-
richtungen betrieben werden können 
(z. B. Beleuchtung - zumindest teilwei-
se -, Heizung, Telefon, Informations- 
und Kommunikationstechnik). 
Ein überarbeiteter Normenentwurf 
(E DIN 14092-1:2011-04) konkre-
tisiert diese Anforderungen. Dort 
heißt es: „Zur dauerhaften Sicher-
stellung der Einsatzfähigkeit muss 
eine Einspeisemöglichkeit für ein 
mobiles Notstromaggregat vorgese-
hen werden. Wo die Notwendigkeit 
nachgewiesen ist, muss bei Feuer-
wehrhäusern anstelle der Einspeise-
möglichkeit eine stationäre Netzersatz-

anlage (NEA) zur Versorgung zwingend 
erforderlicher Funktionsbereiche vor-
gesehen werden. Um bei Stromausfall 
die Funktion erforderlicher elektrischer 
Einrichtungen und Geräte des Feuer-
wehrhauses sicherstellen zu können, 
ist eine Notstromversorgung mittels 
Ersatzstromerzeuger (z. B. Notstrom-
erzeuger der Feuerwehr auf den Fahr-
zeugen) vorzusehen. Externe  Einspei-
sung: Die Notstromversorgung sowie 
Einspeisestelle ist in Anlehnung an 
DIN VDE 0100-710 (VDE 0100-710) 
auszuführen. Eine bereichsweise Not-
stromversorgung ist für den Alarmein-
satz zweckmäßig (z. B. Untervertei-

Kassel

Die Netzersatzanlage (stationär) des Feuerwehrhauses in Korbach.



- 2 -

lung in mehrere Stromkreise).“
Technische Anforderungen an die Ein-
speisemöglichkeiten oder Netzersatz-
anlagen ergeben sich auch aus den 
DIN  VDE Vorschriften, den Vorgaben 
der Netzbetreiber und anderen tech-
nischen Regeln. Als Beispiel sind 
hier Anschlussbedingungen im 
Bereich der verschiedenen Netz-
Systeme, dem Personenschutz 
gegen elektrischen Schlag, sowie 
der Prüfung und Inbetriebnahme 
genannt. Aus dieser Aufzählung ist 
ersichtlich, dass es für die Planung und 
den Einbau einer Einspeisemöglichkeit 
bzw. einer Netzersatzanlage (statio-
när) zwingend erforderlich ist, früh-
zeitig eine Elektrofachkraft und ggf. 
das Energieversorgungsunternehmen 
zu beteiligen.

Für die Feuerwehren bzw. die Gemein-
den ergeben sich bezüglich einer kon-
kreten Umsetzung zusätzlich einige 
Fragen:

Womit wird die elektrische 

Energie erzeugt?

Vor der Nutzung der Stromerzeuger 

der Feuerwehr, müssen zunächst ein-
satztaktische Überlegungen erfolgen. 
In einem solchen Fall steht dann der 
Stromerzeuger für den Feuerwehr-
einsatz (Verkehrsunfall, Einsatz 
Tauchpumpe, Beleuchtung, Einspei-
sung an anderer Stelle usw.) nicht 
mehr zur Verfügung. Bei einer Ent-
scheidung für eine „echte“ Netzer-
satzanlage oder einen stationär in-
stallierten, mobilen Stromerzeuger 
erübrigen sich solche Überlegungen. 
Als Antrieb für einen stationär
installierten mobilen Stromerzeuger 

wählen, da dieser für einen längeren 
Dauerbetrieb besser geeignet ist.

Welche Bereiche des Feuer-

wehrhauses müssen versorgt 

werden (Beleuchtung, Heizung, 

Küche, Kommunikations-

zentrale, Werkstatt)? 

Aus der Beantwortung dieser Frage 
ergibt sich die zu erzeugende Leis-
tung und damit auch die erforder-
liche Auslegung der NEA. Da der 
Stromerzeuger im Einsatzfall sicher 
auch über einen längeren Zeitraum 

eingesetzt bleibt, ist es ratsam ihn 
im mittleren Nennlastbereich (50 – 
70 % der Nennlast) zu betreiben.

Welche Anforderungen werden 

an die Anlage gestellt? 

Eine kurze Umschaltzeit und ggf. ein 
automatischer Anlauf des Strom-
erzeugers müssen immer dann 
berücksichtigt werden, wenn 
Bereiche versorgt werden sollen, 
bei denen die Ausfallzeit der elektri-
schen Energie sehr gering gehalten 
werden muss. Die einzuplanende Be-
triebszeit der Anlage ist auch für die 
Vorhaltung von Betriebsstoffen oder 
die Ableitung der Abgase und der Wär-
me ausschlaggebend.

Wird eine bestehende elektri-

sche Anlage umgerüstet oder 

eine neue Verteilung eingebaut? 

Der Zeitpunkt des Einbaus einer neu-
en elektrischen Anlage ist für die 
Planung einer solchen Maßnahme 
sicherlich auch ein günstiger Zeit-
punkt, um eine Einspeisemöglichkeit 
nachzurüsten. Soll eine  bestehende  
elektrische Anlage mit einer Einspei-
semöglichkeit nachgerüstet werden, 
so werden zusätzlich umfangreiche 
Änderungen notwendig. Die zu versor-
genden Stromkreise müssen von den 
nicht zu versorgenden Stromkreisen 
getrennt werden.

Eine Umsetzung der 

vorgenannten Anforderungen 

soll hier an drei Beispielen er-

läutert werden:

1. Kleines Feuerwehrhaus 

(1 - 3 Stellplätze)

Ersatzstromversorgung als Einspeise-
möglichkeit für:
• Beleuchtung im Bereich der Fahr-

zeughalle, der Flure  und eines 

Einspeisung mit einem tragbaren Stromerzeuger über die Einspeisestelle in die elektrische 
Anlage des Feuerwehrhauses in Münchhausen.
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Beispiel elektrische Leistung

Mehrkosten für eine 

Einspeisestelle bei einer 

Neuinstallation

Kosten für die Nach-

rüstung einer Einspei-

sestelle

Kosten für einen mobilen 

Stromerzeuger

1
1500 W Beleuchtung

1000 W IuK
1000 W Heizung

ca. 500,- EUR ca. 2.000,- EUR ca. 5.000,- EUR
für 5 kVA

2
3500 W Beleuchtung

1500 W IuK
2500 W Heizung

ca. 1.000,- EUR ca. 3.000,- EUR ca. 9.000,- EUR
für 10 kVA

3
8000 W Beleuchtung

2000 W IuK
5000 W Heizung

ca. 1.500,- EUR ca. 4.000 EUR
stationär bzw. fest eingebauter 
Stromerzeuger eines Rüstwa-

gens

       Besprechungsraumes, 
• Telefonanlage, Funkanlage und 

einen Computer zur Sicherstellung 
der Kommunikation (IuK) und 

• den Betrieb der Heizungsanlage 
für die oben genannten Bereiche 
bzw. den Betrieb einer mobilen 
Warmluftheizung.

2. Mittleres Feuerwehrhaus 

(4 - 6 Stellplätze) 

Ersatzstromversorgung als Ein-
speisemöglichkeit für 
• Beleuchtung im Bereich der Fahr-

zeughalle, der Flure, eines Be-
sprechungsraumes und eines 
angeschlossenen Versammlungs-
raumes für etwa 250 Personen, 

• Telefonanlage, Funkanlage und 
einen Computer zur Sicherstellung 
der Kommunikation und

• den Betrieb der Heizungsanlage für 
oben genannte Bereiche bzw. den 
Betrieb mehrerer mobiler Warmluft-
heizungen.

3. Großes Feuerwehrhaus 

(7 - 10 Stellplätze oder mehr) 

Ersatzstromversorgung als Einspeise-
möglichkeit für
• Beleuchtung im Bereich der Fahr-

zeughalle, der Flure und eines 
Besprechungsraumes und eines 
angeschlossenen Versammlungs-
raumes für etwa 250 Personen,

• Telefonanlage, Funkanlage und 
einen Computer zur Sicherstellung 

der Kommunikation und
• den Betrieb der Heizungsanlage 

für oben genannte Bereiche bzw. 
den Betrieb mehrerer mobiler 
Warmluftheizungen.

Die hier angegebenen Kosten sind 
grobe Schätzungen und können im 
Einzelfall stark abweichen, da bei-
spielsweise Leitungslängen, der tech-
nische Zustand der vorhandenen Elek-
troinstallation, Installationsaufwand 
und andere Faktoren nur schwer zu 
berücksichtigen sind. Auch die elektri-
sche Leistung wurde überschlägig er-
mittelt. Hierbei geht der Verfasser von 
etwa 300 W elektrischer Leistung für 
Beleuchtung pro Stellplatz zzgl. wei-
terer Leistung für die Beleuchtung für 
zusätzliche Bereiche des Feuerwehr-
hauses aus.

Resümee:

• Die Nachrüstung einer Einspei-
sestelle für kleinere, vorhandene 
Feuerwehrhäuser ist mit vertret-
barem Aufwand (ca. 2.000 EUR) 
möglich.

• Der Einbau einer Einspeisestelle 
in kleinere Neubauten ist mit ge-
ringem Aufwand (ca. 500 EUR) 
möglich.

• Der Aufwand für eine „echte“ 
Netzersatzanlage hängt von den 
Gegebenheiten ab und ist bedeu-
tend höher.

• Ein Konzept mit einsatztaktischen 
Überlegungen (Gefährdungsan-

alyse) ergibt die auszuführende 
Variante.
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